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Plangenehmigungsverfahren der Deutschen Bahn AG zur Erweiterung der S-Bahn-
Abstellanlage Köln-Nippes 
 
 
Die Deutsche Bahn AG beabsichtigt, ihre Abstellanlage für S-Bahnen in Köln-Nippes anders als 
bisher geplant zu erweitern. Die ursprüngliche Planung und weitere damit im Zusammenhang ste-
hende Vorhaben waren bereits Gegenstand einer Mitteilung (Vorlagen-Nr. 2790/2008). Auch wur-
de die Bezirksvertretung Nippes im Wege der Dringlichkeitsentscheidung zu einem Planfeststel-
lungsverfahren, das der Realisierung eines Zuführungsgleises zu dieser S-Bahn-Abstellanlage 
dient, gehört. 
 
Nunmehr ging am 02.09.2008 bei der Verwaltung ein Antrag auf Plangenehmigung zur Stellung-
nahme ein. Gegenstand des Verfahrens ist die Erweiterung der S-Bahn-Abstellanlage in modifi-
zierter Form: Statt 12 sollen 9 zusätzliche Gleise gebaut werden, die aber aufgrund einer größeren 
Länge jeweils drei statt – wie ursprünglich geplant – zwei S-Bahnzüge aufnehmen können.  
 
Wie schon im früheren Genehmigungsantrag wird in der schalltechnischen Untersuchung darge-
stellt, dass Maßnahmen zum Lärmschutz nicht erforderlich seien, da die Voraussetzungen der 
Verkehrslärmrichtlinie eingehalten würden. Der Beginn der Bauarbeiten ist für Februar 2009 und 
die Inbetriebnahme spätestens zum Fahrplanwechsel im Dezember 2010 geplant 
 
Die Verwaltung wird diese und die übrigen Aussagen des Antrags prüfen und eine Gesamtstel-
lungnahme fertigen, zu der die Bezirksvertretung Nippes angehört wird und über die der Stadtent-
wicklungsausschuss entscheidet. Aufgrund der extrem kurzen Abgabefrist (26.09.2008) müssen 
beide Gremien per Dringlichkeitsentscheidung beteiligt werden. 
 
 


